
 

 

Erläuterungsbericht_Rechnungsprüfung 2022    Seite 1 von 16 

Erläuterungsbericht der Finanzkommission 
 
Gemeinde: 5522 Tägerig  
Rechnungskreis: Einwohnergemeinde 

 
Schlussbesprechung der Rechnungsprüfung 2022 

Donnerstag, 2.5.2023, 18.00 bis 20.00 Uhr 

Teilnehmende 

(an der Schluss-
besprechung) 

Christian Vogel, Gemeinderat (Ressortvorsteher Finanzen) 

Andrea Seiler, Finanzverwalter (FiV) 

 

Christian Bertschinger, Präsident FiKo 

Stephanie Gloor, Mitglied FiKo 

Urs Schuppisser, Mitglied FiKo 

Roland Seiler, Mitglied FiKo 

Ziele der Schluss-
besprechung 

 

1) Informationsabgleich 

2) Feststellungen der FiKo klären 

3) laufende Optimierung zugunsten der Einwohnergemeinde 

Adressat  

(dieses Berichtes) 

Einwohnergemeinde (via öffentliche Auflage auf der Gemeindekanzlei) 

Gemeinderat, Gemeindeschreiber und Finanzverwaltung 

FiKo (Periodenvergleich und Pendenzenübersicht) 
 
Einleitung: 
Dieser vorliegende fakultative Erläuterungsbericht der Finanzkommission (FiKo) beinhaltet die wesentlichen 
und dringlichen Feststellungen aus der Rechnungsprüfung und bildet einen groben Überblick über die Fi-
nanzlage der Gemeinde ab. Der Bericht dient primär der FiKo für Periodenvergleiche kommender Prüfungen 
und als Pendenzenliste. Er kann ergänzend zu den Abstimmungsunterlagen des Gemeinderates informie-
ren. 
 
Die Finanzkommission hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Buchführung und die  
Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2022 geprüft. Für den Inhalt und das Ergebnis der Jahresrechnung 
ist der Gemeinderat verantwortlich. Die Aufgabe der Finanzkommission besteht darin, die Jahresrechnung 
zu prüfen und zu beurteilen.  
Die Detailkonti und Zusammenzüge sowie die übrigen Angaben der Jahresrechnung wurden auf der Basis 
von Stichproben geprüft. Ferner wurde die Anwendung der massgebenden Haushaltgrundsätze, die wesent-
lichen Bewertungsrichtlinien sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes beurteilt. 
 
Das Prüfungsurteil berücksichtigt zudem die Ergebnisse der externen Bilanzrevision (gemäss § 16 FiV),  
welche durch die BDO AG, 5001 Aarau durchgeführt wurde. Der FiKo liegt das Protokoll der Schlussbespre-
chung vom 31.3.2023 vor und erhielt deren Bericht am 5.5.2023. 
 
Die verlangten Unterlagen für unsere Prüfungen waren umfassend vorhanden und wurden sehr übersichtlich 
zusammengestellt. Frau Andrea Seiler (FiV seit 1.3.2022) danken wir für die saubere und korrekte Rech-
nungsführung, die kompetenten Ausführungen und die kooperative Unterstützung während der Rechnungs-
prüfung, insbesondere bei der Einsichtnahme in Detailinformationen und Belege. 
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1. Ergebnis 
a) Dreistufiger Erfolgsausweis 

 

 
 

      Wesentliche Bemerkungen:  
- Aus der Erfolgsrechnung 2022 resultiert ein Ertragsüberschuss von rund 982k inkl. Werke, resp. 

887k ohne Werke. Das Operative Ergebnis ist dabei mit 817k (resp. 721k) positiv und wird durch ei-
ne Entnahme aus der Aufwertungsreserve (165k) zusätzlich verbessert. 

- Insgesamt beträgt der Nettoaufwand 4.35Mio. (Vorjahr 4.2Mio). 
Die drei wesentlichen Nettoaufwand- Bereiche sind: 
(in CHF 1000) R2022 Anteil R2021 Anteil R2020 Anteil R2019 Anteil R2018 Anteil 

Bildung  2087 48% 1900 45% 2052 47% 2170 46% 2115 48% 

Verwaltung  719 16% 696 16% 671 15% 747 16% 676 15% 

Soziale Sicherheit  606 14% 657 15% 633 15% 719 15% 690 15% 

 
- Der Nettoertrag beträgt 5.05Mio. (Vorjahr 5.01Mio). 
- Der finanziell gute Abschluss wird mit rund +685k gegenüber dem Budget vorab durch wesentliche 

Einzelereignisse positiv beeinflusst. So betragen die Mehrerträge bei den Steuereinnahmen rund 
0.5Mio. Zudem tragen weitere 20k Kompensationszahlung vom Kanton und wesentlicher Minder-
aufwand von 165k bei. 

- Alle Werke weisen einen Ertragsüberschuss aus (Wasser 40k, Abwasser 35k, Abfall 18k). 
- Durch den Finanz- und Lastenausgleich erhielt Tägerig die budgetierten 1.05 Mio. 

Vergleich der letzten Finanz- und Lastenausgleiche (in CHF 1000):   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bezeichnung R2022 R2021 R2020 R2019 R2018 R2017 
Ausgleichsbeitrag von Kanton 846 783 737 558 533 452 
Ergänzungsbeiträge Finanzausgleich 172 229 117    
Direkte Ausgleichszahlungen 34 34 35 29 25  

Spitalfinanzierung      225 
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Vergleich der letzten Erfolgsergebnisse:  
(in CHF 1000)        R= Rechnung         B= Budget 

 

 
 

 
 

b) Erfolgsrechnung (Übersicht) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vergleich zu Vorjahren (in 1'000 Franken, Netto Aufwand): 

    R2022 R2021 R2020 R2019 R2018 
Ø Jahre              
2020 bis 

2022 
  Einwohneranzahl 1523 1485 1469 1489 1521 1492 
  Steuerfuss 127% 127% 127% 122% 122%  
0 Allgemeine Verwaltung 719 696 671 747 676 695 

1 
Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung 

356 221 283 358 343 
287 

2 Bildung 2086 1900 2052 2170 2117 2013 
3 Kultur, Sport und Freizeit 108 121 103 123 56 111 
4 Gesundheit 227 305 302 338 314 278 
5 Soziale Sicherheit 606 657 633 719 690 632 

6 
Verkehr und Nachrich-
tenübermittlung 

233 277 292 263 210 
267 

7 
Umweltschutz und 
Raumordnung 

38 48 60 63 83 
49 

8 Volkswirtschaft -23 -28 -28 -23 -21 -26 

9 
Finanzen und Steuern, 
Aufwertungsreserve 

-5056 -5015 -4629 -4245 -4068   
 

  Bilanzfehbetrag   57 98        

  
Ergebnis (wenn -, dann 
Ertragsüberschuss) 

-887 -931 -171 507 400 
  

 

 
   
 Wesentlicher Minderaufwand aus Einzelereignissen in der Summe von rund 165k (gegenüber dem Budget): 

Minderaufwand in der Pflegefinanzierung   100k 
Auflösung Krankenkasse-Verlustscheine     17k 
Bilanzfehlbetrag (wurde bereits 2021 abgetragen)    48k 

 
  Insgesamt ist weiterhin ein Zunahme- Trend beim Netto-Aufwand ersichtlich, obwohl einige Kostenüber- 
  nahmen durch den Kanton in den letzten Jahren Minderungen für die Gemeinde bewirkten (zB in der  
  Bildung). 
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Erläuterungen zu einzelnen Positionen, ergänzend zu den Ausführungen des Gemeinderates in den Ab-
stimmungsunterlagen: 
 
Bemerkung/ Feststellung FiKo Antwort GR/ FiV/ Gmeindeschreiber 

0221/ Software-Anschaffung: Was wurde für 23k 
beschafft? 

Umstellung auf HI- Soft im Gange mit zusätzlichen 
Möglichkeiten (Doku- Management, Sitzungsdienst, 
etc).  
Bemüht um Rückerstattung über 11k (Dialog). 

2170/ Löhne Hauswartung: Begründung für Mehr-
kosten gegenüber Budget und Rechnung 2021? 
 
 
Nachfrage der FiKo: 
Den Mehrkosten "Löhne Hauswartung" liegt ein 
Gerichtsentscheid (Austrittsentschädigung; 14k) zu 
Grunde. Weitere 5k wurden für die Rechtsberatung 
aufgewendet. Wir nehmen an, dass die Kündigung 
nicht korrekt ausgesprochen wurde oder seitens 
Gemeindevertreter ein Fehlverhalten vorlag, was 
den Steuerzahler nun 19k kostet. Diesbezüglich 
besteht keine Transparenz. Welcher Sachverhalt 
führte zur Kündigung? Wie wurde diese ausge-
sprochen? Aus welchen Gründen entschied das 
Gericht zu Gunsten des ehemaligen Mitarbeiters? 
Wieso bestehen keine Checklisten oder wieso wer-
den diesen nicht angewandt? Welche nachhaltige 
Massnahmen wurden ergriffen, um solche Ereig-
nisse künftig zu verhindern? 
 
 
Die Fiko erachtet die wenigen Eckpunkte als wenig 
vertrauenserweckend. Auf eine ausführliche, trans-
parente und nachvollziehbare Darstellung verzich-
tete der Gemeinderat.  
Daher sprach die Fiko u.a. mit dem ehemaligen 
Gemeindemitarbeiter.  
Die FiKo erkennt in diesem Fall ein unprofessionel-
les Vorgehen seitens der Gemeinde mit dem Per-
sonal. So wurden Fehler in der Personalführung 
begangen, welche mit nötiger Aufmerksamkeit 
nicht passieren dürfen. Dieses Verhalten der zu-
ständigen Gemeinderäte belastet die Gemeinde-
kasse mit 19k, was durch eine adäquate Vorge-
hensweise vermeidbar gewesen wäre und die Ge-
meinde als attraktiver Arbeitgeber nicht belastet 
hätte.   

Stehen im Zusammenhang mit Personalaustritt, weni-
ge mündliche Erläuterungen an die FiKo. 
 
 
 
Es ist kein Gerichtsentscheid. Die Gemeinde konnte 
einen Vergleich aushandeln. Es wurden 2 Monatslöh-
ne ohne Arbeitsleistung bezahlt plus die Ausgaben für 
die Rechtsberatung (Total ca. 19K) Aufgrund des Per-
sönlichkeit Schutzes können nicht alle Details kundge-
tan werden. Die Kündigung erfolgte «…aufgrund Leis-
tungen und Verhalten seit längerer Zeit nicht zufrie-
denstellend sind.»  
(Kündigung wurde mündlich eröffnet, unter Wahrung 
des rechtlichen Gehörs und wurde dann schriftlich 
ausgesprochen. In Fällen, wo die Wahrung des rechtli-
chen Gehörs zu kurz ausgefallen ist und wo das 
schriftliche Festhalten mangelnder Leistungen eine 
Kündigung für ungültig erklärt werden könnte, kann 
eine Abfindung bis zu 3-6 Montagsgehältern fällig wer-
den (Rechtsprechung). Dieses Risiko hat den GR dazu 
bewogen, einen Vergleich anzustreben. 

2170/ Ver-/ Entsorgung rund 14k höher als Budget. 
Grund? 

Budget wurde anhand der Vorjahreswerte erstellt. 
2021 wurden erstmalig Vorräte (Heizöl) gebildet. 

2170/ Dienstleistung Dritte: Grund für Mehrkosten? 
 

Installationskontrollen und deren Behebung. 
Fensterreinigung Primarschulhaus. 

2170/ Honorar Fachexperte: welche Dienstleistung 
wurde erbracht? 

Im Zusammenhang mit Personalaustritt (Konto 2170). 

2170/ Unterhalt Schulliegenschaft hoch, auch im 
Hinblick auf eine umfassende Sanierung, welche 
sich zunehmend aufdrängt. Wie ist der diesbezügli-
che Stand? Wurde bereits das Mandat zur Mach-
barkeitsstudie vergeben (Planungskredit 50k)? 
Falls nein: per wann erfolgt dies? Bis wann liegt die 
Machbarkeitsstudie vor? 

Zurzeit wird ein Anforderungskatalog definiert (Ziel: 
Ende 2023).   
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Die Schule ist mit Abstand der wesentlichste     
Finanz-Aufwandposten und muss eng begleitet 
werden. Die Prognose der Schülerzahlen zeigt 
basierend auf zwei verschiedenen Grundlagen eine 
Differenz über 55 Schulkinder. Unklar ist, ob dabei 
die neuen Einwohner aus Floss- und Stockacher 
bereits berücksichtig sind oder ob weitere Differen-
zen entstehen. Mit Hinweis, dass bereits heute zu 
wenig Schulraum vorhanden ist, wäre Tägerig nicht 
fit bei einer seiner wichtigsten (und kostenintensi-
ven) Infrastruktur. 
 
Will der GR weiterhin alle Klassen in Tägerig unter-
richten? Mit welcher Schülerzahl geht der GR die 
Machbarkeitsstudie an? Wo sieht der GR allfällige 
Optionen (zB Zusammenarbeit umliegende Ge-
meinden)? Wie wird kurzfristig Schulraum geschaf-
fen? 
 

Die Prognose bedient sich zweier Grundlagen. Zum 
einen ist es die wissentliche Anzahl an Kindern, wel-
che künftig in die Schule gehen, und zum andern ein 
statistischer Wert der letzten 10 Jahre, welcher sich 
um 10% der Einwohneranzahl bemisst. 
Ein weitere, wesentlicher Punkt ist der Lehrplan 21, 
welcher andere Räumlichkeiten wie zB Gruppenräume 
verlangt. 
 
 
 
 
Kurzfristig braucht es keinen externen Schulraum. Die 
Zusammenarbeit ist aktuell nicht vorgesehen, da auch 
hier die Kosten vollumfänglich auf Tägerig umgelegt 
werden. Siehe Oberstufe Mellingen, jegliche Zusatz-
kosten werden weiter verrechnet (Energiepreisanstieg, 
Schulhaus, etc.). Der GR will weiterhin in Tägerig die 
Unterstufe erhalten. 

3410/ Dienstleistung Dritte: Grund für Minderkos-
ten? 

Der trockene Sommer verursachte weniger Rasenun-
terhalt. 

6150/ Strassenunterhalt Verkehrswege: was wurde 
ausgeführt? 
 
 
Für eine Randstein- Reinigung wurden rund 21k 
aufgewendet, weil man offenbar "noch Budget hat-
te". Weshalb wurde diese Reinigung (nebst Kos-
metik) technisch notwendig? Was ist der Mehrwert 
durch die Reinigung? Wie beurteilt der GR das 
Kosten/ Nutzenverhältnis? Wie oft wurden bereits 
Randstein-Reinigungen in der Gemeinde durchge-
führt? Sind weitere, ähnliche Sanierungen geplant? 
Falls ja, in welchem Umfang im Jahr 2023? Über 
welchen Betrag können Gemeinde-Mitarbeitende 
selbst verfügen, resp. ab welcher Grösse muss der 
Ressort-Vorsteher beigezogen werden? 

Einlaufschächte absaugen 6k: Wird alle zwei Jahre 
gemacht, damit die Abläufe nicht verstopfen und die 
Strassen nicht überschwemmt werden.  
 
Randsteinsanierung Industriestrasse / Winkelackerweg 
über 21k: Die Randsteine waren locker oder fehlten, 
was über längere Zeit zwangsläufig zu weiterem Ver-
schleiss anschliessender Randsteine führt und kosten-
intensivere Sanierungen hervorrufen würde. Daher 
wurde entschieden, diese Randsteinsanierung über 
das ordentlich bewilligte Budget entsprechend auszu-
führen. 
 
2023: Der Leiter der Gemeindewerke führt eine Stras-
senliste als internes Arbeits- und Planungsinstrument. 
Die Planung der Sanierungen wird jeweils jährlich zu-
sammen mit dem Ressortvorsteher definiert und über 
das ordentliche Budget abgewickelt. Situativ wird auf 
kurzfristige Schäden eingegangen und diese repariert. 
Die Unterhaltsarbeiten werden immer hinterfragt und 
es wird stets sorgfältig abgewogen, ob eine vollständi-
ge Sanierung oder eine Reparatur zur Werterhaltung 
die bessere Variante darstellt.  
Es besteht eine Weisung, dass Ausgaben über Fr. 
500.00 mit dem Ressortvorsteher abgesprochen wer-
den und wo immer möglich, mit min. drei konkurrenz-
fähigen Anbietern ausgewählt wird. Bei wiederkehren-
den Ausgaben werden periodisch Angebote eingeholt 
und verglichen 

9950/ Aufgrund welchem Entscheid erhalten wir 
künftig rund 21k? Wie bemisst sich der Betrag? 
 

Am 15. Mai 2022 hat das Aargauer Stimmvolk einer 
Steuergesetz-Änderung zugestimmt. Damit die  
Gemeinden mit der Umsetzung ab 2022 Planungssi-
cherheit haben, kompensiert der Kanton einen grossen 
Teil der Mindereinnahmen der Gemeinden während 
eines Zeitraums von vier Jahren durch einen Steuer-
fussabtausch und einer zusätzliche einmalige Kom-
pensationszahlung. 
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c) Steuern 

 

Ausschnitt aus der Erfolgsrechnung:  
 

 

 
 
 
 Wesentliche Bemerkungen: 

- Insgesamt betragen die Steuereinnahmen 3.988Mio (Vorjahr 4Mio) und liegen damit rund 0.5Mio 
über Budget. Der Steuerfuss lag unverändert bei 127%. Der Ertrag aus den Einkommenssteuern 
liegt auf dem Vorjahresniveau. 

- Erfreulich wirken sich Einzelereignisse gegenüber dem Budget aus: 
Wertberichtigung Steuern     +  17k 
Einkommenssteuern aktuelles Jahr    +100k 
Steuern aus Vorjahre       +150k 
Aktiensteuern       +  21k 
Sondersteuern (Erb- und Nachsteuer, Grundstückgewinn) +210k  

 
- Aufgrund der verschiedenen Steuerfusse und Abweichungen in der Einwohneranzahl bereinigt die 

FiKo in CHF die Einkommenssteuern und das Total der Steuereinnahmen auf einen Steuersatz von 
100% und berechnet diesen je Einwohner, womit ein Vergleich über das Steuersubstanz der letzten 
Jahre ermöglich wird: 

 

 

Die Kennzahl 2022 bei den Einkommenssteuern je Einwohner entspricht mit 1554.-- dem Durschnitt 
der letzten Jahre. Das Total der Steuereinnahmen je Einwohner liegt mit 1864.-- leicht höher. 

- Die Einwohnerzahl stieg um 38 Personen auf 1523. Somit sank das Steuersubstrat etwas gegenüber 
Vorjahr. 
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Frage der Fiko: 
Wie schätzt der GR diesen Effekt aus Einzelereignissen ein? Worauf führt er die zusätzlichen Einnahmen  
zurück? Rechnet der GR auch 2023 mit ähnlichen Sondersteuer- Effekten? 
 
Antwort GR: 
Positive Einschätzung, führte zu gutem Resultat. Rückführung auf Todesfälle und definitive 
Veranlagungen sowie Liegenschaftsverkäufe. Für 2023: siehe Budget 2023. 
 
 
Frage der Fiko: 
Hinsichtlich eines über die Jahre konstanten Steuersubstrates um 1550.— je Einwohner (bei 100%  
Steuerfuss) und dem gleichzeitig nachweisbaren, steigenden Nettoaufwand zeigt es sich an, dass der GR 
mittels Plan-Erfolgsrechnungen die finanziellen Auswirkungen für die kommenden Jahre sachlich er- 
mittelt. Es könnten Szenarien von zB 1700 Einwohnern jenen von 1600 gegenübergestellt werden, dabei 
gleichzeitig einige möglichen Entwicklungen iS Schülerzahlen, Pflegebedürftige Personen, Steuersatz 
127% oder 120%, Erträge seitens Kanton, etc, im Finanzmodell durchgespielt werden. 
Falls gewünscht, unterstützt oder nimmt die FiKo zu den Szenarien gerne Stellung.  
Wie stellt sich der GR zu diesem Vorschlag? Falls ablehnend: wie will der GR die Finanzlage von Tägerig  
für 2026 abschätzen und dadurch heute die "richtigen Weichen" stellen können? 
 
Antwort GR: 
Der GR Finanzen ist an einem Austausch sehr gerne interessiert. 
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d) Finanzierungsausweis 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
     Wesentliche Bemerkungen: 

- Keine grösseren Investitionen, wodurch eine positive Selbstfinanzierung resultiert. 
- Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve (aus Umstellung auf HRM2; 2017 Basiswert 211k) kann 

bis 2036 erfolgen. Der Betrag kürzt sich jährlich seit 2019 um rund 11k (Beschluss der EWG vom 
November 2017). 
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2. Einzelne Kredite (Kreditkontrolle) 

 
 

      Wesentliche Bemerkungen: 
- Für die Machbarkeitsstudie (Schulhaus) soll bis Ende 2023 ein Anforderungskatalog definiert wer-

den. 
 

 
 

3. Kreditabrechnung 
 
- Es liegen keine neuen Kreditabrechnungen vor.  
- Im Hinblick auf die kommende Kreditabrechnung "Hirschmatt" (voraussichtlich im Herbst 2023) fol-

gender Hinweis: Bei einer Stichprobe fiel auf, dass bei einer Teilzahlung pauschal 15k Regiearbeiten 
bezahlt wurden. Für Regiearbeiten müssen allerdings unterzeichnete Arbeitsrapporte vorliegen, wel-
che zurzeit fehlen, womit eine Überprüfung schwierig werden dürfte. Aufgrund dessen ist die 
Schlussrechnung genau zu prüfen.  
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Investitionsrechnung 
 

 
 

      Wesentliche Bemerkungen: 

- Vergleiche Kapitel "Kreditkontrolle" und "Kreditabrechnung". 
- Eine Sanierung des Schulhauses ist ausstehend. Diesen allfälligen Investitionen sollten grundlegen-

de, strategisches Diskussionen rund um die Schule in Tägerig vorgehen. 
Bis Ende 2023 will der Gemeinderat einen Anforderungskatalog definiert haben. 
 

Hinweis der FiKo an den GR: 
Aktuell lebt man den Ansatz, dass wenn das aew Sanierung durchführt, sich die Gemeinde den Arbeiten  
anschliesst und dadurch nur einen Teil der Strassenbaukosten tragen muss. Es ist zu prüfen, ob dieser  
Ansatz nicht überholt ist, zumal der Leistungsbezug von neuen LED- Strassenleuchten geringer ist als 
bei den bestehenden Leuchten und somit eine neue Verrohrung eher ein "Wunsch" seitens des aew 
darstellen dürfte. 
Stehen die Strassenleuchten im Eigentum der Gemeinde? Wer ist für deren Unterhalt zuständig  
und liegt ein Wartungsvertrag vor? 
 
Antwort GR: 
Die Beleuchtung wird nur dort erneuert, wo es notwendig erscheint. Die Gemeinde macht nur dort  
gemeinsame Sache mit der AEW, wo es für die Gemeinde auch sinnvoll erscheint. Wenn möglich  
werden auch weitere Dienstleister wie die Regionalwerke Baden, Swisscom und Sunrise miteinbezogen,  
die sich an den Sanierungen beteiligen. Dies wird für jedes Geschäft einzeln beurteilt und entschieden.  
Leuchten, die vor 20 Jahren und mehr erstellt wurden, werden bei Projekten der AEW von der Gemein-
de nur ersetzt, sofern die Kandelaber marode sind oder sie werden weiterverwendet. Es ist für die Ge-
meinde bedeutend günstiger, die Erneuerung und Umstellung der Leuchten auf LED zusammen mit der 
AEW zu tätigen, als wenn die Leitungen und Strassenaufbrüche dann erneut durch die Gemeinde selbst 
gemacht werden müssen. Diese Synergien gilt es so gut wie möglich zu nutzen und ergeben einen 
nachhaltigen Spareffekt. 
 
Die öffentliche Beleuchtung ist teilweise noch unter der Verantwortung der Gemeinden und nicht vom 
Kanton. Bei Kantonsstrassen gibt es gewisse Kostenbeteiligungen die neu vom Kanton getragen 
werden. Zwischen der Gemeinde und der AEW liegt ein entsprechender Wartungsvertrag vor 
(20.10.2004) für Bau, Betrieb und Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung. 



 

 

Erläuterungsbericht_Rechnungsprüfung 2022    Seite 11 von 16 

 Frage der Fiko: 
 Aus dem Investitionsplan sind 250k für eine neue BNO vorgehen. Aus welchem Grund ist eine Überar- 
 beitung nötig? Was sind die Ziele der Überarbeitung? Besteht eine fachliche Begleitung bei diesem 
 Projekt?  
 
Antwort GR: 

 Begriffsharmonisierung durch Kanton. Reglemente (BNO) müssten im Wortlaut angepasst werden seit  
 2020. Letzte Anpassung: Kulturplan 2006 und Raumplanung 2011. Alle 15 Jahre sollen diese erneuert  
 werden und es sind diverse Begehren bereits eingegangen. Fachliche Begleitung durch Regionale Bau-   
 verwaltung BC AG in Bremgarten. 
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4. Bilanz 
 

 

 

Wesentliche Bemerkungen: 
- Ein Kredit/ Darlehen über 1.5 Mio konnte zurückbezahlt werden 
- Der Bestand von rund 1.55 Mio auf dem Konto der Credit Suisse (CS) wurde im März 2023 infolge 

der Unsicherheiten der CS vorwiegend auf Raiffeisenbank transferiert. 
- Guthaben aus Vorfinanzierung der Erschliessung Floss- und Stockacher über rund 80k (Verrech-

nung an Grundeigentümer pendent). 
 
Bemerkungen der externen Revisionsstelle BDO: 
Prüfpunkte nach § 16 lit. a) - e) Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden und der Gemeinde-
verbände des Kantons Aargau (Finanzverordnung) vom 19. September 2012 (Stand 1. Januar 2021) über 
folgenden Elementen: 
 korrekte Zuweisung der Aktiven und Passiven gemäss geltendem Kontenplan, 
 korrekte Übertragung der Schlussbilanz des Vorjahres in die Eingangsbilanz des Rechnungsjahres, 
 formelle Prüfung der Saldonachweise der Bilanzkonti, 
 Prüfung der Werthaltigkeit der bilanzierten Aktiven sowie Angemessenheit/ Höhe bilanzierten Passiven, 
 Prüfung der Rechtmässigkeit allfälliger Kapitalanlagen gemäss den Bestimmungen der Verordnung. 
 
Die Schlussbesprechung der Bilanzreview erfolgte am vom 31.3.2023. Den definitiven Bericht der BDO hat 
die FiKo am 5.5.2023 erhalten. Wesentliche Bemerkungen: 

- Es wurde nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen man schliessen müsste, dass die der Fi-
nanzordnung erwähnten Elemente für das abgeschlossene Rechnungsjahr 2022 nicht in allen we-
sentlichen Belangen eingehalten wurde.  

- Das 4. Quartal der Restkosten "Pflege Stationär" wurde im Geschäftsjahr 2022 nicht mehr abge-
grenzt. Somit fehlt eine Abgrenzung der Rechnung im Umfang von rund 25k (es sind nur drei Quar-
tale verbucht). 

- Die Rechnung der SVA für die Jahre 2018 – 2021 wurden korrekt aufgelöst (Krankenkassen-
Verlustscheine). 
 

Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalnachweis): 
Bestand per 1.1.2022            10'761'480 
Einlagen Spezialfinanzierung                    93'381    
Entnahme Aufwertungsreserve 4895              -166’547  
Jahresergebnis               887’269  
Bestand per 31.12.2022           11'576'584 
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5. Kennzahlen 

 
 

      Kennzahlen mit Spezialfinanzierungen: 
 

 
 

R2022 R2021 R2020 R2019 R2018 Richtwerte Kanton  

Verschuldung       
Nettoschuld I je Einwohner -214 316 1202 1707 1516 Bis 2500.-- tragbar 

Nettoverschuldungsquotient -6.5% 9.3% 39.5% 62.6% 59.5% < 150% 
Zinsbelastungsanteil 0% 0% -0.1% -0.1% 0.0% <4% gut, max 9% 
Leistungsfähigkeit       
Selbstfinanzierungsgrad 455% -788% -476% -5335% -27% > 50-100%  
Selbstfinanzierungsanteil 27% 24.4% 8.4% -4.6% -4.5% 10 - 20% 
Kapitaldienstanteil 5.7% 8% 6.4% 6.5% 5.6% 5% gut, max 15% 

 
 
Bemerkungen zu den Kennzahlen: 

- Im revidierten Finanzplan werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich die Kennzahlen entwickeln 
könnten (Modell). 

 

 
 
6. Genehmigung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat  
  
Gemäss dem Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates (Sitzung vom 20.3.2023) nimmt der Gemeinde-
rat vom Rechnungsergebnis 2022 Kenntnis und bestätigt im Sinne von §94a Abs. 3 des Gemeindegesetzes 
die Rechtmässigkeit und Vollständigkeit. 
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Weitere Prüfbereiche  
 
Geldverkehrsrevision: 

- Diese wurde am 11.11.2022 durchgeführt und war in Ordnung. 
- Das laufende Jahr 2022 war bis Stichtag definitiv verbucht und die Belege wurden stichprobeweise 

auf deren Vollständigkeit geprüft. 

 

IKS: 
- Es besteht weiterhin kein schriftliches internes Kontrollsystem (IKS) 

u.a. fehlt eine schriftliche Unterschriftsregelungen, ein Visaverzeichnis, und die schriftliche Abfas-
sung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. 

- Checklisten für ein einfaches Controlling und/oder Hilfestellung (zB bei Stellvertretungen) fehlen. Ei-
ne längerfristige Stellvertretung kann nur mittels externer Lösungen ausgeübt werden.  

- Wir verweisen wiederholt auf den Bericht des Gemeindeinspektorates vom 18.6.2014 mit gleichlau-
tender Forderung nach einem IKS. Im Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 2.6.2015 
(Traktandum 3) ist erwähnt, dass die Pendenz IKS angegangen werden soll. 

- Die FiKo fordert nun seit Jahren die schrittweise Einführung eines minimalen IKS, welches die für die 
Gemeinde grundsätzlich relevanten Punkte regelt.  

- Möglichkeiten eines phasengerechten Aufbaus eines IKS wurden am 14.8.2017 durch GR, FiV, Ge-
meindeschreiber und FiKo- Vertretung erläutert. Die danach erfolgte Beauftragung einer externen 
Begleitung für die Einführung begrüsst die FiKo.  

- Der Aufbau-Stand im Frühling 2019 zeigt ein IKS im Entwurf. Eine Risikoanalyse wurde erstellt, die 
Wesentlichkeiten festgestellt und weitere Entwürfe ausgearbeitet. Der Verwaltungsbericht soll bis 
Ende 2019 überarbeitet sein. Ziel war die Verabschiedung des IKS durch den GR im März 2020.  

- Per Frühling 2020 wurden keine wesentlichen Neuerungen gegenüber Vorjahr i.S. IKS erarbeitet. 
Das Ziel der Einführung wurde neu auf Ende 2020 angesetzt. 

- Stand 2021: Die Erhebungen auf Verwaltungsebene sind abgeschlossen und erfordern für eine klare 
Abgrenzungen noch grundsätzliche Entscheide des Gemeinderates. Diese sind weiterhin pendent. 

- Stand Frühling 2023: Das Erstellen und anwenden von dienlichen Checklisten zeigt sich weiterhin 
angebracht. Sie dienen der Führungstätigkeiten, der Übersichtlichkeit und bieten eine Chance, Aus-
gaben der Gemeinde zu mindern, resp. allfällige "Fehltritt" nicht wiederholt zu begehen (zB man-
gelnde Leistungen von Personal schriftlich festhalten, siehe Erläuterungen unter 2170/ Löhne Haus-
wartung auf Seite 4). Weisungen sollten über alle Ressorts gleichbehandelt werden. 
Mit Hinblick auf die bevorstehende Pensionierung des Gemeindeschreibers müssen Anstrengungen 
unternommen, resp. intensiviert werden, um das durch die Gemeinde finanzierte Wissen in der Ge-
meindekanzlei nachhaltig zu erhalten. 
 

Personalwesen: 
- Das Personalreglement datiert vom 27.11.2007. Der Stellenplan sieht 500% vor, u.a auch für das 

Steueramt (welches zwischenzeitlich nach Mellingen ausgelagert wurde). 
- Die Stellenbeschriebe wurden zuletzt 2008 überarbeitet. 
- Die AHV Revision ist zuletzt 2017 erfolgt und war in Ordnung. 
- Es besteht eine Regelung über die Entschädigungsansätze, welche seit 2010 gültig sind (inkl. Kom-

missionen). 
- Lohnabrechnungen werden im 4-Augenprinzip vor der Auszahlung geprüft (Gegenvisum Bank). 
- Vorzeitige Pensionierung: Gemeindemitarbeitende können nach 10 Dienstjahren in den vorzeitigen 

Ruhestand treten und haben Anspruch auf eine Überbrückungsrente.  
- Im Frühling 2019 hat der GR dem FiKo- Antrag zugestimmt, wonach eine Überprüfung des Regle-

ments auf deren inhaltliche Aktualität bis EWG im Herbst 2019 erfolgen soll. Insbesondere ist auf ei-
ne ausgewogene Vergütung aller Gemeindemitarbeitende zu achten (Lohnbänder, Sozialleistungen, 
Lohnnebenleistungen, etc.). Dies ist weiterhin pendent. 

 
 
Anlagespiegel: 

- Eine systematische Neubewertung findet alle vier Jahre zu Beginn der Amtsperiode statt (betrifft das 
Finanzvermögen).  

- Systematische Neubewertung per 31.12.2022 wurde vorgenommen. Keine Veränderungen zu letz-
ten Neubewertung. 
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Schule: 
- Aktuelle Entwicklungsprognose der Schülerzahlen in Tägerig mit Stand April 2023: 

 

 

 

Die Schule ist mit Abstand der grösste Finanz-Aufwandposten und muss daher eng begleitet wer-
den. Die Prognose der Schülerzahlen zeigt mittels zwei verschiedener Grundlagen eine Differenz 
über 55 Schulkinder per 2027. Unklar ist, ob dabei die neuen Einwohner aus Floss- und Stockacher 
bereits berücksichtig sind oder ob weitere Differenzen entstehen. Mit Hinweis, dass bereits heute zu 
wenig Schulraum vorhanden ist, wäre Tägerig nicht fit bei einer seiner wichtigsten (und kosteninten-
siven) Infrastruktur. Zudem sind die Anforderungen aus dem Lehrplan 21 zu beachten, aus welchem 
u.a. zusätzliche Räumlichkeiten wie Gruppenräume notwendig werden. 
 
Der Schülerzahl- Prognose ist mit Hinblick auf eine Schulhaus-Sanierung grosse Beachtung zu 
schenken.  
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7. Zusammenfassung und Standpunkt der FiKo 
 

Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst insgesamt mit einem Ertragsüberschuss von 982k inkl. Werke ab.  
 
Das Operative Ergebnis beträgt 721k (ohne die Spezialfinanzierungen) und wird durch die Entnahme aus 
der Aufwertungsreserve (165k) verbessert, womit abschliessend ein Ertragsüberschuss von 887k vorliegt. 
 
Insgesamt liegt der Nettoaufwand mit rund 4.35Mio leicht über dem Vorjahr. Weitgehendst wurde haushälte-
risch mit den Finanzen umgegangen. Die verursachten Kosten über 19k in einem Personalfall hätte durch 
den Gemeinderat mit einem adäquaten Führungsverhalten verhindert werden können. 
 
Der Nettoertrag liegt mit 5.05Mio auf Vorjahresniveau. 
 
Das finanziell erfreuliche Gesamtergebnis wird mit rund +685k gegenüber dem Budget vorab durch wesent-
liche Einzelereignisse positiv beeinflusst: 

Kompensationszahlung vom Kanton     +  21k 
Zusätzliche Steuererträge     +500k 
Minderaufwand in der Pflegefinanzierung   +100k 
Auflösung Krankenkasse-Verlustscheine   +  17k 
Bilanzfehlbetrag (wurde bereits 2021 abgetragen)  +  48k 

 
Alle Werke weisen einen Ertragsüberschuss aus. 

Die FiKo nimmt zur Kenntnis, dass das positive Ergebnis getrieben ist durch die obigen Einzelereignisse. 
Künftige, in gleicher Höhe liegende ausserordentlichen Steuereinnahmen können genauso wenig prognosti-
ziert werden, wie massiv tiefere Aufwendungen. Es muss weiterhin mit genau gegensätzlichen Entwicklun-
gen gerechnet werden (so, wie Tägerig dies vor einigen Jahren erlebt hat).  
Die FiKo mahnt daher weiterhin vor einer allfällig aufkommenden, überhasteten Freude und / oder Gedanken 
rund um eine Steuerfuss- Senkungen, zumal das Steuersubstrat weiterhin auf einem bescheidenen Niveau 
liegt.   
 
 
Schlussbemerkungen:  
 

a) Gemäss unserer Beurteilung anhand Stichprüfungen entsprechen die Buchführung und die Jahres-
rechnung 2022 den gesetzlichen Vorgaben. 
 

b) Die FiKo wird die Rechnungsprüfung mündlich an der kommenden EWG bestätigen und die Jahres-
rechnung zur Genehmigung beantragen. 

 
 
Die FiKo dankt dem Gemeinderat, der Abteilung Finanzen und dem Gemeindeschreiber für die angenehme 
und konstruktive Zusammenarbeit im Rechnungsjahr 2022. 
 
 

Tägerig, 30.5.2023 Finanzkommission der Einwohnergemeinde Tägerig 
      

 

 

 

  
Bertschinger Christian Stephanie Gloor    Meier Nathalie Urs Schuppisser 
Präsident Mitglied                  Mitglied  Mitglied   


